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UID: ATU60749934 Firmenbuch Nr. 169652p

Internetz – Leitseite : www.pfannhauser.at
Lieber Kunde, lieber Interessent,

Vitamin D – Versorgung : eine oftmals kontroversiell behandelte Frage.

Die Grundlagen werden faßbar in „Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr“ 1. Auflage, Umschau – Braus Verlag, 2000 auf den Seiten 79 – 85 dargestellt.

Eine umfangreiche und ins Einzelne gehende Darstellung  präsentiert die Deutsche Gesellschaft für Ernährung durch 10 Wissenschafter in ihrer Stellungnahme 

„Vitamin D und Prävention ausgewählter chronischer Krankheiten.“

Hier einige Auszüge:

Mit überzeugender Evidenz geht eine Supplementation von Vitamin D bzw. ein guter Vitamin D-Status (zur Dosis- bzw. Serumkonzentrationsfrage s. u.) bei Älteren mit einem verringerten Risiko für Stürze und Frakturen einher. Mit wahrscheinlicher Evidenz verringert eine gute Vitamin D-Versorgung bei Älteren das Risiko für Funktionseinbußen des Bewegungsapparates (Kraft, Mobilität, Gleichgewicht) und senkt das Risiko für vorzeitigen Tod. 
Die erwünschten Effekte zur Prävention von Funktionseinbußen des Bewegungs-systems, Stürzen, Frakturen und vorzeitigem Tod bei älteren Männern und Frauen (≥ 65 Jahre) wurden mit einer Vitamin D-Supplementation in Höhe von 400 bis 800 IE (10 bis 20 μg) pro Tag erzielt. Die Arbeitsgruppe hält nach dem gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Daten eine Empfehlung zur Zufuhr von Vitamin D bei älteren Männern und Frauen (≥ 65 Jahre) in Höhe von mindestens 800 IE (20 μg) pro Tag für gerechtfertigt.

Die Mehrheit der Arbeitsgruppenmitglieder hält nach dem gegenwärtigen Stand der vorliegenden wissenschaftlichen Daten eine Serum-25(OH)D-Konzentration von ≥ 50 nmol/l (20 ng/ml) zur Prävention von Stürzen, Frakturen und vorzeitigem Tod bei älteren Männern und Frauen (≥ 65 Jahre) für wünschenswert und begründbar
Bei fehlender Sonnenlicht (UVB)-Exposition kann eine Serumkonzentration von > 50 nmol/l kaum mit der Vitamin D-Zufuhr über die Ernährung erreicht werden. Wie in Kapitel 3 dargelegt, werden im Mittel etwa 3 μg Vitamin D täglich vom Erwachsenen in Deutschland aufgenommen, und es existieren kaum Vitamin Drei

FAZIT

Bei älteren Personen (≥ 65 Jahre) sollte eine tägliche Zufuhr von mindestens 800 IE (20 μg) Vitamin D empfohlen werden, 

 da diese Dosis in Interventionsstudien das Risiko für Funktionseinbußen des Bewegungsapparates, Stürze, Frakturen, und vorzeitigen Tod mit überzeugender bzw. wahrscheinlicher Evidenz verringert, 

 dadadurch bei ca. 90-95 % dieser Bevölkerungsgruppe eine 25(OH)D-Serumkonze-tration von ≥ 50 nmol/l erreicht wird 

 und bei dieser Dosis keine nennenswerten Risiken oder Nebenwirkungen zu erwarten sind. 

Bei jüngeren Erwachsenen kann man zwar im Durchschnitt von einer größeren UVB-Exposition ausgehen, die allein aber, speziell in den Wintermonaten, nicht für eine ausreichende Vitamin D-Versorgung genügt.
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verfügt über die Berechtigungen zur Begutachtung und Untersuchung von

· Lebensmitteln aller Art (einschl. Nahrungsergänzungsmittel, Diätetische Lebensmittel)

· Kosmetika

· Medizinprodukte

Wir sind rasch in der Begutachtung von Rezepturen und ebenso rasch in der Erstellung von Gutachten betreffend Verkehrsfähigkeit.

Für das Nicht – EU – Ausland erstellen wir englische Free Sale Certificates
Em. O.Univ. Prof. Dr. Werner PFANNHAUSER KG
Eine erste Adresse für Begutachtung und Beratung




SEMINAR ZUR LEBENSMITTELINFORMATIONS VERORDNUNG (EU) 1169/2011

Diese wegweisende neue Verordnung, die wie alle EU – Verordnungen sofort in das Recht der EU – Mitgliedsstaaten übergeht, bringt neue und erweiterte Kennzeichnungsverpflichtungen.

Die Arbeitgruppe Lebensmittelchemie, Kosmetik und Gebrauchsgegenstände der Gesellschaft Österreichischer Chemiker veranstaltet unter Mitwirkung dieser Firma ein Seminar mit Referenten aus der Lebensmittelkontrolle, der Wirtschaft und dem Rechtsbereich.
Das Programm findet sich hier :
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ARBEITSGRUPPE

LEBENSMITTEL, KOSMETIK UND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE

in Zusammenarbeit mit

Em O.Univ.Prof. Dr. Werner Pfannhauser KG

BEGUTACHTUNG VON LEBENSMITTELN– INFORMATIONSVERMITTLUNG- BERATUNG
SEMINAR

DIE NEUE EU LEBENSMITTELINFORMATIONSVERORDNUNG 

Im Jänner 2008 hat die Europäische Kommission erstmals die Verordnung über die Information von Verbrauchern über Lebensmittel vorgelegt. Diese sogenannte Lebensmittelinformationsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 1169/2011) gilt ab dem 13. Dezember 2014.

Im Rahmen des Seminars werden Sie über die wichtigsten Regelungen, u.a. zur Nährwertkennzeichnung, Allergenkennzeichnung und Herkunftskennzeichnung, informiert. Das Seminar deckt sowohl die praktische Anwendung der Lebensmittelinformationsverordnung in der Lebensmittelkontrolle, die Folgen für Firmen und die Empfehlungen der Wirtschaft für ihre optimale Anwendung ab.
Sie haben bereits bei Ihrer Anmeldung zum Seminar die Gelegenheit, gezielte Fragen zu stellen, auf die die Referenten im Rahmen ihrer Seminarbeiträge eingehen werden. Selbstverständlich haben Sie auch während der Podiumsdiskussion die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu adressieren.

Termin :  Mittwoch, 26. September 2012 von 13:00 bis ca. 17:30 Uhr

Ort :        Hotel Modul, 1190 Wien, Peter Jordanstr. 78

ZEITPLAN

12:30 - 13:00

Anmeldung und Ausgabe der Unterlagen

13:00 – 13:15
Eröffnung

Ao.Univ. Prof. Dr. Friedrich BAUER

Obmann der GÖCH AG Lebensmittel, Kosmetik und Gebrauchsgegenstände

Em. O.Univ. Prof. Dr. Werner PFANNHAUSER 

 





Em. O.Univ. Prof. Dr. Werner Pfannhauser KG, Wien
13:15 – 14:00
Kennzeichnung und Information über Lebensmittel - Sicht aus der amtlichen Gutachterpraxis





Dr. Christa WENTZEL



 
AGES Graz

14:00 – 14:45

Rechtliche Herausforderungen - Verantwortlichkeiten, Irreführungsregeln und die neue Herkunftskennzeichnung

Dr. Andreas NATTERER
Partner Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Wien

14:45 – 15:15
Kaffeepause

15:15 – 16:00
Umsetzung der Lebensmittelinformationsverordnung aus der Sicht des Unternehmers






Dr. Walter NEUMAYER






Unilever Austria GmbH, Wien

16:15 – 17:30
Podiumsdiskussion

Tagungskosten :

beinhalten Tagungsband, Teilnahmebestätigung, 

Kaffeepause mit kl. Happen:  

60,-€ 

Die Tagungsgebühr bitte auf das Konto der GÖCH

Konto-Nr.  00431926520, BLZ 12000

mit Zahlungszweck „Seminar LebensmittelinformationsVO“
überweisen.

Anmeldung mit folgendem Formular per e-mail:

Ao. Univ. Prof. Dr. Margit Cichna-Markl

Institut für Analytische Chemie

Universität Wien

Währinger Straße 38

1090 Wien

e-mail: margit.cichna@univie.ac.at

ANMELDUNG

Ich melde mich verbindlich für das Seminar „DIE NEUE EU LEBENSMITTEL-INFORMATIONSVERORDNUNG“  am 26. 9. 2012 an.
Vorname, Zuname…………………………………………………………………………….

Firma / Institution: ……………………………………………………………………………

Anschrift:……………………………………………………e-mail:…………………………

Telefon:…………………………


Fax:……………………..

Spezielle Fragen an die Referenten:

Rechnung gewünscht:

JA   (



Nein    ( 

Datum:……………………………………   Unterschrift :……………………………………
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